
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD für die 18. Legislaturperiode
(Auszüge)

Planbare und verlässliche Karrierewege in der
Wissenschaft (Kap. 1.2, S. 27)

(...) Wir wollen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs planbare und verlässliche Karrierewege schaf-
fen. Der Bund wird im Rahmen seiner Förderung
und bei Vereinbarungen zu neuen Instrumenten auf
angemessene Laufzeiten der Anstellungsverträge
achten.

Chancengleichheit im Wissenschaftssystem (Kap.
1.2, S. 27 f.)

Frauen sind trotz wichtiger Fortschritte in den
letzten Jahren auch im deutschen Wissenschaftssys-
tem noch immer strukturell benachteiligt. (...) Des-
halb werden wir bei Vereinbarungen über neue För-
derinstrumente für die Wissenschaft künftig ver-
stärkt die Einhaltung von Gleichstellungsstandards
und die Festlegung konkreter Ziele für mehr Frauen
in Führungspositionen verankern. Die Festsetzung
von Zielquoten über das Kaskadenmodell ist uner-
lässlich, ihre konsequente Umsetzung bei den For-
schungsorganisationen werden wir nachdrücklich
einfordern.

Das erfolgreiche Professorinnen-Programm füh-
ren wir fort. Zur Förderung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wollen wir Hochschulen und
Wissenschaftsorganisationen bei der Etablierung fa-
milienfreundlicher Strukturen weiter unterstützen.

Forschung für die Gesundheit der Menschen
(Kap. 3.1, S. 33)

(...) Die Gesundheitsforschung wird weiter eine
herausgehobene Stellung in unseren Förderanstren-
gungen einnehmen. Das Konzept der Deutschen
Zentren der Gesundheitsforschung werden wir in ei-
nem wissenschaftsgeleiteten Verfahren fortentwi-
ckeln. Wir werden unter der Überschrift „Gesund-
heit im Lebensverlauf“ den Patienten in den Mittel-
punkt stellen und neue Initiativen für eine moderne
Kinder – und Jugendmedizin, Arbeitsmedizin sowie
die Geschlechter- und Altersmedizin auch unter dem
Gesichtspunkt der Prävention und Gesunderhaltung
starten. (...)

Mit der Stärkung von Forschung zu vernachläs-
sigten, armutsassoziierten Erkrankungen und durch
Forschungskooperationen mit betroffenen Regio-
nen, besonders in Afrika, tragen wir dazu bei, den
Teufelskreis von Armut und Krankheit in Entwic-
klungsländern zu durchbrechen.

Fachkräftesicherung (Kap. 1.2, S. 38)
Wir setzen uns dafür ein, dass die Bundesagentur

für Arbeit ihre Unterstützungsangebote für Berufs-
rückkehrende weiterentwickelt. Vor allem in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende wird ein beson-
derer Fokus auf Alleinerziehende und Langzeitar-
beitslose gelegt. Personen in der „Stillen Reserve“ sol-
len durch gezielte Ansprache aktiviert werden. Für
viele junge Eltern sind arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen und Berufsausbildung in Teilzeit der richti-
ge Weg.

Arbeitsförderung verbessern (Kap. 2.1, S. 66 f.)
Wir wollen die Arbeitsförderung stärker an den

Bedürfnissen der Frauen und ihren häufig unterbro-
chenen Erwerbsbiografien ausrichten. Deshalb wer-
den wir ein Programm zum besseren beruflichen
Wiedereinstieg in existenzsichernde Arbeit schaffen.
Darüber hinaus werden wir prüfen, wie auch Lang-
zeitarbeitslose, die wegen der Anrechnung von Part-
nereinkommen bisher keinen Anspruch auf Regellei-
stungen nach dem SGB II und auf aktivierende Lei-
stungen hatten, in die Maßnahmen des
Eingliederungstitels einbezogen werden können.

Weiterentwicklung des Teilzeitrechts (Kap. 2.2, S.
70)

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
sich z. B. wegen Kindererziehung oder Pflege von
Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbe-
schäftigung entschieden haben, wollen wir sicherstel-
len, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurüc-
kkehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht
weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete
Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht).

Für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse wer-
den wir die Darlegungslast im Teilzeit- und Befri-
stungsgesetz auf den Arbeitgeber übertragen. Beste-
hende Nachteile für Teilzeitbeschäftigte wollen wir
beseitigen.

Ganzheitlicher Arbeitsschutz (Kap. 2.2, S. 70)
(...) Wir werden die Entwicklung neuer Präven-

tionskonzepte und betrieblicher Gestaltungslösun-
gen bei psychischer Belastung in enger Zusammenar-
beit mit den Trägern der Gemeinsamen Deutschen
Arbeitsschutzstrategie vorantreiben, den Instrumen-
teneinsatz besser ausrichten, auf eine verbesserte
Kontrolle des Arbeitsschutzes hinwirken und in be-
stehenden Arbeitsschutzverordnungen, die noch kei-
ne Klarstellung zum Schutz der psychischen Gesund-
heit enthalten, dieses Ziel aufnehmen. (...) Im Lichte
weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse schließen
wir insoweit auch verbindliche Regelungen in der
Form einer Verordnung gegen psychische
Erkrankungen nicht aus.
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Kindererziehung besser anerkennen (Mütterrente)
(Kap. 2.3., S. 73)

Die Erziehung von Kindern ist Grundvorausset-
zung für den Generationenvertrag der Rentenversi-
cherung. Während Kindererziehungszeiten ab 1992
rentenrechtlich umfassend anerkannt sind, ist dies
für frühere Jahrgänge nicht in diesem Umfang er-
folgt. Diese Gerechtigkeitslücke werden wir schlie-
ßen. Wir werden daher ab 1. Juli 2014 für alle Mütter
oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden,
die Erziehungsleistung mit einem zusätzlichen Ent-
geltpunkt in der Alterssicherung berücksichtigen.
Die Erziehungsleistung dieser Menschen wird damit
in der Rente besser als bisher anerkannt.

Minijobs (Kap. 2.3., S. 73)
Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig Be-

schäftigte besser über ihre Rechte informiert werden.
Zudem wollen wir die Übergänge aus geringfügiger in
reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
erleichtern.

Selbstverwaltung stärken (Kap.2.3, S. 74)
Die soziale Selbstverwaltung ist Ausdruck der

Verantwortung, die die Sozialpartner in Deutschland
für die Gestaltung der Sozialversicherung überneh-
men. (...) Durch geeignete Maßnahmen wollen wir

erreichen, dass das repräsentative Verhältnis von
Frauen und Männern in der Selbstverwaltung
optimiert wird.

Modernes Entschädigungsrecht (Kap.2.3, S. 74)
Wir wollen das Recht der Sozialen Entschädi-

gung und der Opferentschädigung in einem zeitge-
mäßen Regelwerk zukunftsfest neu ordnen. Hierbei
wollen wir veränderten gesellschaftlichen Entwic-
klungen und Erkenntnissen auch im Bereich psychi-
scher Gewalt Rechnung tragen. Opfer von Gewaltta-
ten sollen schnellen und unbürokratischen Zugang
zu Sofortmaßnahmen (z. B. Traumaambulanzen) er-
halten und professionell begleitet werden. Ein trans-
parenter und spezifischer Leistungskatalog soll zu ei-
ner verbesserten Teilhabe beitragen. Mit der
Gesetzesreform gehen keine Leistungsverschlechte-
rungen einher.

Gesundheitsberufe und Medizinstudium (Kap.
2.4, S. 82)

Die Sicherstellung einer flächendeckenden Ver-
sorgung mit Geburtshilfe ist uns wichtig. Wir werden
daher die Situation der Geburtshilfe und der Hebam-
men beobachten und für eine angemessene
Vergütung sorgen.

Pflege (Kap. 2.4, S. 84)
Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht da-

für Zeit und muss die Pflege mit dem Beruf vereinba-
ren können. Wir werden die Möglichkeiten des Pfle-
gezeit- und Familienpflegezeitgesetzes unter einem
Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und
weiterentwickeln, um die Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf besser zu unterstützen.

Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurz-
fristig Zeit für die Organisation einer neuen Pflegesi-
tuation benötigen, werden wir aufbauend auf der gel-
tenden gesetzlichen Regelung mit einer Lohnersatz-
leistung analog Kinderkrankengeld koppeln.

Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts wol-
len wir weiter ausbauen. Wir werden prüfen, ob die
Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversiche-
rung verbessert werden kann.

In den Entscheidungsgremien des Medizinischen
Dienstes der Krankenkassen sollen künftig Vertreter
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen sowie
der Pflegeberufe stimmberechtigt vertreten sein.

Familien stärken (Kap. 4.1., S. 97 ff.)
(...) Wir werden dafür sorgen, dass Frauen und

Männer ihre Aufgaben in Familie, Beruf und Gesell-
schaft partnerschaftlich wahrnehmen können und
bestehende geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten
– insbesondere in der Arbeitswelt beseitigen. (...)
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Vereinbarkeit Familie und Beruf, Erziehung, Be-
treuung, Bildung (Kap. 4.1., S. 97 f.

Kindertagesbetreuung: Wir wollen die Qualität
der Kindertagesbetreuung weiter vorantreiben. Ziel
ist es, Fragen der Personalausstattung, Qualifikation
und Weiterbildung der Fachkräfte, des Fachkräftean-
gebots sowie der Sprachbildung zu regeln. Wir wol-
len die Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrich-
tungen schrittweise ausbauen. (...) Wir wollen die
Kindertagespflege und ihr Berufsbild weiterhin stär-
ken. Dazu sollen die Qualifizierung von Tagespflege-
personen und die Rahmenbedingungen für ihre
Tätigkeit weiter verbessert werden. (...)

Beruflicher Wiedereinstieg: Wir werden Frauen
und Männer beim Wiedereinstieg in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung nach einer Familien-
zeit durch die Weiterführung des Programms „Per-
spektive Wiedereinstieg“ und durch weitere Mög-
lichkeiten der Fort- und Weiterbildung fördern. Bei
Einstellungen und Beförderungen im öffentlichen
Dienst soll die Kindererziehung positiv berücksich-
tigt werden. Frauen und Männer, die eine Familien-
phase einlegen, sollen dadurch keine
Karrierenachteile erleiden.

Mehr Zeit für Familien – Partnerschaftlichkeit
stärken (Kap. 4.1., S. 98 f.)

Zeitpolitik: Familien brauchen Zeit füreinander.
Deshalb machen wir uns stark für eine moderne le-
benslauforientierte Zeitpolitik, die Frauen und Män-
ner dabei unterstützt, Beruf, Familie und Engage-
ment zu vereinbaren. Wir wollen Familien wieder
zum Taktgeber des Lebens machen: Arbeitgeber, Be-
treuungseinrichtungen, Schulen, Ämter und Behör-
den, Dienstleistungsanbieter und Verkehrsbetriebe
sollen die zeitlichen Bedürfnisse von Familien besser
berücksichtigen und ihre Öffnungs- und Sprechzei-
ten aufeinander abstimmen. Zeitpolitik befördert
wesentlich Wahlfreiheit und ein partnerschaftliches
Zusammenleben in Familien.

Elternzeit: Wir werden die 36 Monate Elternzeit
flexibler gestalten. Dazu sollen auch ohne die Zu-
stimmung des Arbeitgebers nach angemessener vor-
heriger Anmeldung zukünftig 24 statt 12 Monate
zwischen dem 3. bis 8. Lebensjahr des Kindes von
Müttern und Vätern in Anspruch genommen
werden können.

Elterngeld: Wir werden dafür sorgen, dass den Be-
dürfnissen der Eltern durch flexiblere Elterngeldrege-
lungen besser entsprochen wird. Zur Weiterentwic-
klung des Elterngeldes soll das „ElterngeldPlus“ ein-
geführt werden. Mit einem „ElterngeldPlus“ wollen
wir Eltern für die Dauer von bis zu 28 Monaten die
bestmögliche Inanspruchnahme des Elterngeldes in
Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeit-
tätigkeit ermöglichen und damit den Wiedereinstieg,

vor allem für Alleinerziehende, erleichtern. Den dop-
pelten Anspruchsverbrauch werden wir hierbei been-
den. Mit dem ElterngeldPlus werden wir einen Part-
nerschaftsbonus z. B. in Höhe von zehn Prozent des
Elterngeldes einführen. Ihn erhalten alle
Elterngeldbeziehenden, die beide parallel 25 bis 30
Wochenstunden arbeiten.

Haushaltsnahe und familienunterstützende Dienst-
leistungen: Wir werden eine Dienstleistungsplatt-
form aufbauen, auf der legale gewerbliche Anbieter
haushaltsnaher familienunterstützender Dienstlei-
stungen für Familien und ältere Menschen leicht zu
finden und in Anspruch zu nehmen sind.

Aktive Väter: Eine zeitgemäße Familien- und
Gleichstellungspolitik bezieht auch Jungen und
Männer ein. Wir wollen auch die Rolle des aktiven
Vaters in der Kindererziehung und Familie weiter
stärken. Erforderlich sind bessere Rahmenbedingun-
gen, damit Väter und Mütter Aufgaben in Familie
und Beruf partnerschaftlich aufteilen und Männer
eine engagierte Vaterschaft leben können.

Finanzielle Situation Alleinerziehender und Ge-
schiedener: Der steuerliche Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende beträgt seit seiner Einführung zum 1.
Januar 2004 unverändert 1.308 Euro, er soll angeho-
ben werden. Die Höhe des Entlastungsbetrags soll
zukünftig nach der Zahl der Kinder gestaffelt
werden.

Kinderpolitik (Kap. 4.1., S. 99 ff.)
Die Leihmutterschaft lehnen wir ab, da sie mit der

Würde des Menschen unvereinbar ist. Wir werden
das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft
bei Samenspenden gesetzlich regeln.

Bundeskinderschutzgesetz / Bundesinitiative Frühe
Hilfen: (...) Wir werden Studien auflegen, die die
Qualitätsstandards für Auswahl und Eignung von
Prozessbeteiligten und Familienpflegern in Familien-
angelegenheiten untersuchen. Wir wollen das Inein-
andergreifen von Gewaltschutz und Umgangsrecht
in Bezug auf das Kindeswohl wissenschaftlich
untersuchen.

(Sexuelle) Gewalt gegen Kinder, Regelsysteme,
Zukunft: Wir wollen Kinder und Jugendlichen so-
wie Menschen mit Behinderung besser vor Gewalt,
insbesondere sexueller Gewalt schützen. Wir wer-
den die Umsetzung des Abschlussberichts „Sexueller
Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrich-
tungen und im familiären Bereich" in dieser Legisla-
turperiode weiter voranbringen. Die Hilfen für die
Betroffenen müssen verstärkt durch die
Regelsysteme erfolgen.

Insbesondere im Interesse minderjähriger Opfer
sorgen wir dafür, dass Sexualstraftaten deutlich später
verjähren, weil viele Opfer oft erst nach Jahren und
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Jahrzehnten über das Geschehene sprechen und ge-
gen die Täter vorgehen können. Die strafrechtliche
Verjährung von sexueller Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche soll zukünftig nicht vor dem 30. Lebens-
jahr der Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen aus-
drücklich klar, dass ein sexueller Übergriff gegen den
faktisch entgegenstehenden Willen eines behinder-
ten oder sonst widerstandsunfähigen Opfers als be-
sonders schwerer Fall des sexuellen Missbrauchs wi-
derstandsunfähiger Personen anzusehen ist. Um ei-
nen lückenlosen Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexuellen Übergriffen zu gewährleisten,
wollen wir den Straftatbestand des sexuellen
Missbrauchs von Schutzbefohlenen des § 174 StGB
erweitern.

Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten
für die Fragen der sexuellen Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden wir
die Betroffenen beteiligen und die unabhängige Auf-
arbeitung der Vergangenheit sicherstellen.

Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus
dem familiären Bereich wird gemeinsam mit den Kir-
chen, Ländern, Verbänden und Institutionen im
Rahmen ihrer Verantwortung zu einem Fonds für
Betroffene aus dem familiären und institutionellen
Bereich weiterentwickelt. Dazu wird eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, die bis Mitte des Jahres 2014 für
das bestehende, erweiterte Hilfesystem einen Umset-
zungsvorschlag vorlegen soll. Wir werden die finan-
zielle Leistungsfähigkeit des Fonds für die
Heimkinder Ost sicherstellen.

Mädchen- und Jungenpolitik: Mädchen und Jungen
sehen sich heute mit unterschiedlichen, oft wider-
sprüchlichen Rollenbildern konfrontiert. Sie müssen
sich auf neue Anforderungen einstellen. Die ge-
schlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen
soll weiterentwickelt und Rollenstereotypen entge-
gengewirkt werden. Eine zeitgemäße Gleichstel-
lungspolitik bezieht Jungen und Männer mit ein.

(...)
Mutterschutzgesetz: Eine Reform des Mutter-

schutzgesetzes wird erarbeitet. Unser Ziel heißt um-
fassender Schutz, mehr Transparenz und weniger Bü-
rokratie. Dazu bedarf es einer Anpassung der mutter-
schutzrechtlichen Regelungen an den neuesten Stand
der Erkenntnisse über Gefährdungen für Schwangere
und stillende Mütter am Arbeitsplatz.

Wir wollen gemeinsam nach Lösungen suchen,
um die ergänzenden finanziellen Hilfen der Bundes-
stiftung Mutter und Kind vor Pfändung auf den Kon-
ten der Hilfeempfängerinnen zu schützen, damit die
Mittel ihre beabsichtigte Wirkung entfalten
können.

Gleichstellung sicherstellen (Kap. 4.1., S. 102 ff.)
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Die Anti-

diskriminierungsstelle (ADS) des Bundes leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur gleichberechtigten Teilha-
be aller Menschen in unserem Land. Wir werden die
Ergebnisse der Evaluierung der ADS umsetzen.

Frauenquote/Gleichstellung im Erwerbsleben
(Kap. 4.1., S. 102 f.)

Frauen in Führungspositionen: Wir wollen den
Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland er-
höhen. Deshalb werden wir zu Beginn der 18. Wahl-
periode des Deutschen Bundestages Geschlechter-
quoten in Vorständen und Aufsichtsräten in Unter-
nehmen gesetzlich einführen. Aufsichtsräte von voll
mitbestimmungspflichtigen und börsennotierten
Unternehmen, die ab dem Jahr 2016 neu besetzt wer-
den, sollen eine Geschlechterquote von mindestens
30 Prozent aufweisen. Wir werden eine Regelung er-
arbeiten, dass bei Nichterreichen dieser Quote die für
das unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehenen
Stühle frei bleiben. Wir werden börsennotierte oder
mitbestimmungspflichtige Unternehmen gesetzlich
verpflichten, ab 2015 verbindliche Zielgrößen für die
Erhöhung des Frauenanteils im Aufsichtsrat, Vor-
stand und in den obersten Management-Ebenen
festzulegen und zu veröffentlichen und hierüber
transparent zu berichten. Die ersten Zielgrößen
müssen innerhalb der 18. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages erreicht werden und dürfen
nicht nachträglich nach unten berichtigt werden.

Darüber hinaus werden wir Maßnahmen für die
Privatwirtschaft ergreifen, die eine Förderung von
Frauen in allen Betriebshierarchien zum Ziel haben.
Die Koalition wird im Einflussbereich des Bundes
eine gezielte Gleichstellungspolitik vorantreiben, um
den Anteil von Frauen in Führungspositionen und in
Gremien zu erhöhen und Entgeltungleichheit abzu-
bauen. Dazu entwickeln wir einen Gleichstellungsin-
dex und führen für die Bundesverwaltung eine pro-
aktive Umsetzung des Bundesgleichstellungsgesetzes
und des Bundesgremienbesetzungsgesetzes ein.

Auch für die wissenschaftlichen Führungsgremien
wollen wir einen Anteil von mindestens 30 Prozent
erreichen. Generell werden wir den Frauenanteil im
Wissenschaftssystem durch am Kaskadenmodell
orientierte Zielquoten nachhaltig erhöhen.

Entgeltgleichheit (Kap. 4.1., S. 103)
Die Koalitionspartner sind sich einig, dass die be-

stehende Lohndifferenz zwischen Männern und
Frauen nicht zu akzeptieren ist. Gemeinsam mit den
Tarifpartnern wollen wir die Feststellung des Wertes
von Berufsfeldern, von Arbeitsbewertungen und die
Bewertung von Fähigkeiten, Kompetenzen und Er-
fahrungen voranbringen. Ziel muss es sein, unter an-
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derem die Arbeit in der Pflege, Betreuung und
frühkindlicher Bildung weiter aufzuwerten.

Um das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche oder
gleichwertige Arbeit“ besser zur Geltung zu bringen,
wollen wir mehr Transparenz herstellen, unter ande-
rem durch eine Verpflichtung für Unternehmen ab
500 Beschäftigte, im Lagebericht nach dem HGB
auch zur Frauenförderung und Entgeltgleichheit von
gesetzlichen Kriterien Stellung zu nehmen. Darauf
aufbauend wird für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer ein individueller Auskunftsanspruch festge-
legt. Unternehmen werden dazu aufgefordert, mit
Hilfe verbindlicher Verfahren und gemeinsam mit
den Beschäftigten und unter Beteiligung der Interes-
senvertreterinnen und Interessenvertreter im Betrieb
in eigener Verantwortung erwiesene Entgeltdiskri-
minierung zu beseitigen.

Wir wollen eine Initiative gemeinsam mit den Ta-
rifpartnern starten, um die Muster von struktureller
Entgeltungleichheit in Tarifverträgen zu erkennen
und zu überwinden.

Frauenbewegung (Kap. 4.1., S. 103)
Wir wollen die wissenschaftliche Aufarbeitung

der Deutschen Frauenbewegung, unter besonderer
Beachtung der Frauenbewegung in der DDR und der
Umbruchzeit 1989/90 vorantreiben, indem wir die
existierenden Materialien unter Einbeziehung der
Frauenarchive in einem „Digitalen Deutschen Frau-
enarchiv“ sichern und der Öffentlichkeit zugänglich
machen. Den Helene-Weber Preis und das Hele-
ne-Weber-Kolleg werden wir weiter fördern, um eine
höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik und
den politisch entscheidenden Gremien zu erreichen
und Frauen insgesamt den Weg in die Politik zu
ebnen.

Gewalt gegen Frauen, Frauenhäuser: Wir werden
Gewalt an Frauen und Kinder konsequent bekämp-
fen und Schutz und Hilfe für alle Betroffenen ge-
währleisten. Eine wichtige Anlaufstelle für Betroffe-
ne ist das Frauenhilfetelefon. Wir werden ressort-
übergreifend Maßnahmen zur Bekämpfung von Ge-
walt gegen Kinder und Frauen bündeln und Lücken
im Hilfesystem schließen.

Menschenhandel und Prostitutionsstätten: Wir
wollen Frauen vor Menschenhandel und Zwangspro-
stitution besser schützen und die Täter konsequenter
bestrafen. Künftig sollen Verurteilungen nicht mehr
daran scheitern, dass das Opfer nicht aussagt. Für die
Opfer werden wir unter Berücksichtigung ihres Bei-
trags zur Aufklärung, ihrer Mitwirkung im Strafver-
fahren sowie ihrer persönlichen Situation das Aufent-
haltsrecht verbessern sowie eine intensive Unterstüt-
zung, Betreuung und Beratung gewährleisten. Zu-
dem werden wir das Prostitutionsgesetz im Hinblick
auf die Regulierung der Prostitution umfassend

überarbeiten und ordnungsbehördliche Kontroll-
möglichkeiten gesetzlich verbessern. Wir werden
nicht nur gegen die Menschenhändler, sondern auch
gegen diejenigen, die wissentlich und willentlich die
Zwangslage der Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu
sexuellen Handlungen missbrauchen, vorgehen.

Sexuelle Identität respektieren (Kap. 4.1., S. 105)
Lebenspartnerschaften, Regenbogenfamilien:

Wir wissen, dass in gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften Werte gelebt werden, die grundlegend für
unsere Gesellschaft sind. Wir werden darauf hinwir-
ken, dass bestehende Diskriminierungen von gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften und von
Menschen auf Grund ihrer sexuellen Identität in al-
len gesellschaftlichen Bereichen beendet werden.
Rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaften schlechter stellen, werden wir
beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Sukzessivadoption
zügig umsetzen.

Die Arbeit der „Bundesstiftung Magnus Hirsch-
feld“ werden wir weiter fördern. Wir verurteilen Ho-
mophobie und Transphobie und werden entschieden
dagegen vorgehen. Wir werden den „Nationalen Ak-
tionsplan der Bundesrepublik Deutschland zur Be-
kämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit,
Antisemitismus und darauf bezogene Intoleranz“ um
das Thema Homo- und Transphobie erweitern.

Die durch die Änderung des Personenstandrechts
für intersexuelle Menschen erzielten Verbesserungen
werden wir evaluieren und gegebenenfalls ausbauen
und die besondere Situation von trans- und interse-
xuellen Menschen in den Fokus nehmen

Freiheit und Sicherheit (Kap. 5.1., S. 144 ff., 146)
Zur besseren Bekämpfung von Kinderpornogra-

phie im Internet werden wir im Strafrecht den veralte-
ten Schriftenbegriff zu einem modernen Medienbe-
griff erweitern. Wir schließen zudem inakzeptable
Schutzlücken und beseitigen Wertungswidersprüche
im Sexualstrafrecht. (...)

Beim Stalking stehen vielen Strafanzeigen auffäl-
lig wenige Verurteilungen gegenüber. Im Interesse
der Opfer werden wir daher die tatbestandlichen
Hürden für eine Verurteilung senken. Zudem wer-
den wir Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung
von Kontakt- bzw. Näherungsverboten erarbeiten.

(...)
Effektive Strafverfolgung und wirksame Maß-

nahmen zur Gefahrenabwehr: (...) Um die Opfer von
Straftaten dabei zu unterstützen, ihre zivilrechtlichen
Ersatzansprüche gegen den Täter durchzusetzen, för-
dern wir die Durchsetzung von Schadensersatzan-
sprüchen in Strafverfahren (Adhäsionsverfahren)
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und erleichtern es den Opfern, sich im Zivilprozess
auf bindende Feststellungen eines Strafgerichts zu
berufen. Menschen, die einen nahen Angehörigen
durch Verschulden eines Dritten verloren haben,
räumen wir als Zeichen der Anerkennung ihres seeli-
schen Leids einen eigenständigen Schmerzensgeld-
anspruch ein, der sich in das deutsche System des
Schadensersatzrechts einfügt.

Cyberkriminalität: Wir verbessern den strafrecht-
lichen Schutz vor Beleidigungen in sozialen Netzwer-
ken und Internetforen (Cybermobbing und Cyberg-
rooming ), da die Folgen für die vor einer nahezu un-
begrenzten Öffentlichkeit diffamierten Opfer beson-
ders gravierend sind. Cybermobbing und Cyberg-
rooming in sozialen Netzwerken müssen einfacher
gemeldet und angezeigt werden können.

Moderner Staat, lebendige Demokratie und Bür-
gerbeteiligung (Kap. 5.2, S. 150 ff., 163 f.)

Moderne Justiz: (...) Wir wollen außerdem die
Neutralität gerichtlich beigezogener Sachverständi-
ger gewährleisten und in Zusammenarbeit mit den
Berufsverbänden die Qualität von Gutachten insbe-
sondere im familiengerichtlichen Bereich verbessern.

Wir wollen das Rechtssprechungsmonopol des
Staates stärken. Illegale Paralleljustiz werden wir nicht
dulden. (...) Die Bundesregierung fördert institutio-
nell das Institut zur Umsetzung der Nürnberger Prin-
zipien im Völkerstrafrecht in Nürnberg.

Vereinte Nationen, globaler Dialog und strategi-
sche Partnerschaften (Kap. 7, S. 171)

(...) Eine Weiterentwicklung des Völkerrechts
muss dazu beitragen, dass die Vereinten Nationen ei-
nen wirksameren Beitrag zur weltweiten Durchset-
zung von Freiheit und Menschenrechten leisten. Das
Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to
Protect) bedarf der weiteren Ausgestaltung und einer
völkerrechtlich legitimierten Implementierung. Da-
bei gilt es vor allem die präventive Säule der Schutz-
verantwortung international zu stärken. Die Koaliti-
on erkennt die Schlüsselrolle von Frauen sowohl bei
der Prävention als auch bei der Regelung von Kon-
flikten an. Sie wird den Nationalen Aktionsplan zur
VN-Resolution 1325 in enger Abstimmung mit der
Zivilgesellschaft schrittweise umsetzen.

Schutz und Förderung der Menschenrechte (Kap.
7, S. 179)

(...) Die Menschenrechte von Frauen und Kin-
dern sind besonders gefährdet. Wir bekämpfen alle
Formen von Menschenhandel, Sklaverei, Organhan-
del, Zwangsprostitution und -verheiratung, Genital-
verstümmelung, Anschläge im Namen der „Ehre“ so-
wie andere menschenverachtende Praktiken. Die
Chancen von Kindern auf ein Leben in Würde wol-

len wir verbessern. Kinder brauchen Nahrung, Bil-
dung und medizinische Versorgung. Wir unterstüt-
zen alle Bemühungen, dass sie nicht als Arbeits- und
Sexsklaven oder als Soldaten missbraucht werden.
(...) Wir verurteilen homophobe Tendenzen und
fördern tolerante lebendige Zivilgesellschaften. (...)

Wir werden darauf dringen, dass transnationale
Unternehmen soziale, ökologische und menschen-
rechtliche Standards einhalten. Die ILO-Erklärung
über multinationale Unternehmen und Sozialpoli-
tik, die OECD-Leitsätze und die UN-Leitprinzipien
über Wirtschaft und Menschenrechte stecken hierfür
den Rahmen ab. Wir werden die UN-Leitprinzipien
auf nationaler Ebene umsetzen.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und nachhaltige
Entwicklung (Kap. 7, S. 182)

Wir wollen die Gleichstellung von Frauen und
Männern und die Durchsetzung der Rechte von
Mädchen und Frauen zu einer Querschnittsaufgabe
deutscher Entwicklungszusammenarbeit machen.

Bildung ist der Schlüssel für eine zukunftsfähige
Entwicklung. Wir wollen für Frauen und Männer,
Mädchen und Jungen gleichermaßen gute Bildungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten schaffen. Die Einbe-
ziehung von Menschen mit Behinderungen soll in
der Entwicklungszusammenarbeit stärker verankert
und systematischer ausgestaltet werden.
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Geschlechtergerecht formuliertes Grundgesetz
Das aus feministischer Sicht längst überfällige ge-

schlechtergerechte Grundgesetz liegt nun vor. Im ge-
schlechtergerechten Grundgesetz können sich Frau-
en wiederfinden und sich nicht – wie im offiziellen
Grundgesetz – im besten Fall „mitgemeint“ fühlen.

Der umformulierte Artikel 3 Abs. 3 im geschlech-
tergerechten Grundgesetz lautet:

„(3) Niemand darf auf Grund von Geschlecht, Ab-
stammung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft,
Glauben, religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf auf
Grund von Behinderung benachteiligt werden.“

Auch in anderen Artikeln des Grundgesetzes sind
Frauen nicht erwähnt. Deshalb wurde nicht nur der
Artikel 3 GG sondern das gesamte Grundgesetz in
geschlechtergerechte Sprache umformuliert.
Zu finden unter: https://sites.google.com/site/
geschlechtergerechtesgg/

Köln, im Juni 2013 , Gabi Stummer, Konstanze
Ameer, Doris Budian, Simone Danz, Verena Grimm,
Berit Lusebrink, Maya Mäder, Lisette Milde, Hilde-

gard Röder, Gabriele Ulm u.a.
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